
Im Sozialgesetzbuch V § 132 d steht: „Die Krankenkasse übernimmt bis zu einer Entscheidung über die 

weitere Leistungserbringung die Kosten für die verordneten und von den Leistungserbringern nach § 132d 

SGB V erbrachten Leistungen entsprechend der vereinbarten Vergütung nach § 132d SGB V, wenn die 

Verordnung gemäß § 7 Abs. 2 der SAPV-Richtlinie spätestens an dem dritten der Ausstellung folgenden 

Arbeitstag der Krankenkasse vorgelegt wird.“ Die Verordnung lag der Krankenkasse am ersten Tag der 

Behandlungsübernahme vor, gleichwohl schreibt die Knappschaft mehr als 2 Wochen nach dem Tod ihres 

Versicherten an den Arzt (unter Beifügung von 4 Seiten Formularsatz): 

 


